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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 250 „Südlich der Friedensstraße“ plant die Gemeinnütziges Wohn-

unternehmen Eschborn GmbH (GWE) den Neubau mehrerer Wohngebäude in Form von Mehrfamilienhäusern 

im Gebiet „Am Meusert“ zwischen der L3005, der Friedensstraße und der Sulzbacher Straße im Westen von 

Eschborn.  

Durch den Eingriff wird in Lebensräume eingegriffen, in denen Arten des Anhangs IV der FFH-RL und Vogelarten 

des Art. 1 der VSch-RL zu vermuten sind. Damit die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht verletzt werden, 

ist es erforderlich zu prüfen, ob bzw. inwieweit die vorkommenden Arten betroffen sind. Dabei wird nach dem 

„Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HMUKLV 2015) vorgegangen. 

Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden:  

• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG bezüg-
lich der europarechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richt-
linie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

Die Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH (PGNU) wurde am 18.01.2019 vom Planungsbüro für Städtebau 

mit der Untersuchung beauftragt. 

 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definiert. 

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 

Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, gelten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG 

die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

• So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogelarten und sonstige in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

• Werden diese durch einen Eingriff oder ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen 

Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich an-

erkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,   

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder 
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Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Ent-

wicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung 

oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 

Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies 

entsprechend. 

• Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rahmen der Eingriffsre-

gelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzel-

fall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 

Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-

nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozi-

aler oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Er-

haltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie 

weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogelschutzrichtli-

nie sind zu beachten. Danach darf eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin ein günstiger 

Erhaltungszustand besteht.1 Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn hinreichend 

nachgewiesen ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht wei-

ter verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Populationen einer Art 

nicht behindern kann.2 

In der nachfolgenden Grafik ist die Abgrenzung der verschiedenen Gruppen der „besonders“ und „streng“ ge-

schützten Arten dargestellt und in Bezug zu den Arten gesetzt, die den Schutzbestimmungen des § 44 & 45 

BNatSchG unterliegen (Abbildung 1). Die sog. „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) sind derzeit noch nicht be-

nannt. 

 
1 D.Kratsch in: Schumacher/Fischer-Hüfle, Bundesnaturschutzgesetz, 2.Auflage, § 45 RN 47 
2 EuGH, Urt. vom 14.06.2007, C – 342/05 (Finnischer Wolf); BVerwG, Beschluss vom 17.04.2010, 9 B 5.10 - Rn. 8. 
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Abbildung 1: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie (Gruppen 

3 & 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den übrigen nach § 7 BNatSchG „besonders“ und „streng“ geschützten Arten (Gruppen 

1, 2, 5 und 6) nach HMUELV (2015). 
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3 METHODIK DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ 

(HMUKLV 2011), wonach sich die folgenden vier Arbeitsschritte ergeben: 

• Bestandserfassung und Relevanzprüfung, 

• Konfliktanalyse, 

• Maßnahmenplanung und ggf. 

• Klärung der Ausnahmevoraussetzungen. 

Diese Systematik wird durch eine vorgeschaltete Beschreibung des Projektes und seiner Wirkfaktoren ergänzt. 

 

 BESTANDSERFASSUNG UND RELEVANZPRÜFUNG 

Zur Ermittlung der Vorkommen artenschutzrechtlich prüfungsrelevanter Arten im Planungsraum werden alle 

verfügbaren faunistischen und floristischen Gutachten, Kartierungen und weitere Datenquellen ausgewertet, die 

Rückschlüsse auf aktuelle Artvorkommen zulassen. Als Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen Fachbei-

trags ist dabei die Gesamtheit aller artspezifischen Wirkräume des Vorhabens anzusehen. 

Da bisher keine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG zu weiteren Verantwortungsarten erlassen wurde, 

sind die prüfungsrelevanten geschützten Arten die wildlebenden europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der VS-

RL und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL. In Hessen kommen Arten des Anhangs IV der FFH-RL in folgenden 

Artengruppen vor: Farn- und Blütenpflanzen, Säugetiere inkl. Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Käfer, Libellen, 

Schmetterlinge und Weichtiere (HESSEN-FORST FENA 2014). Das zu betrachtende Artenspektrum der in Hessen 

wildlebenden europäischen Vogelarten wurde aktuell von der Vogelschutzwarte zusammengestellt (STAATLICHE 

VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN RHEINLAND PFALZ UND DAS SAARLAND 2014). 

Nachdem die Gesamtheit der nach § 44 BNatSchG zu betrachtenden geschützten Arten mit nachgewiesenen 

oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags ermittelt wurde, werden im nächsten Schritt der Relevanzprüfung Arten nach drei Kriterien ausge-

schieden: 

• Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich des geplanten Vorhabens und seiner Um-

gebung liegt (Zufallsfunde, Irrgäste),  

• Arten, die zwar Vorkommen im Gesamtuntersuchungsgebiet haben, jedoch nicht im artspezifischen 

Wirkraum vorkommen und 

• Arten, die zwar im generellen artspezifischen Wirkraum vorkommen, die jedoch gegenüber den Wir-

kungen des konkreten Vorhabens unempfindlich sind. 

Die verbleibenden Arten werden der artspezifischen Konfliktanalyse unterzogen. 

In Abbildung 2 wird dargestellt, wie die artenschutzrechtlich zu behandelnden Arten bei einem Projekt in einem 

Planungsraum herausgefiltert bzw. abgeschichtet werden (vgl. ALBRECHT et al. 2014).  
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Abbildung 2: Methode der Ermittlung der prüfungsrelevanten Arten im Artenschutzfachbeitrag nach HMUKLV 2015.  

Alle Tier- und Pflanzenarten in Hessen werden je nach Schutzstatus in den jeweils zuständigen Fachbeiträ-
gen behandelt: 

• national geschützte Ar-
ten 

• Arten des Anhang II 
FFH-RL 

 

------------------------- 

LBP-Kapitel 
Tiere und Pflanzen 

 

 

• Arten, die als Erhal-
tungsziel genannt 
sind 

• charakteristische 
Arten der LRT  

---------------------- 

FFH-VP 

• Arten des Anhang IV FFH-RL 

• Europäische Vogelarten 

• Verantwortungsarten nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG (wenn VO vorliegend) 
 

-------------------------------------------- 

Artenschutzfachbeitrag 
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nicht Thema des Artenschutzfach- 
beitrages 

Welche Arten werden von Projektwirkungen potentiell betroffen? 

Siehe Kapitel 4 ASB 
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Eigene Erhebungen und Erfassung von Daten Dritter der als prüfungsrelevant erkannten Arten 

F
a

u
n

i
s

t
i

s
c

h
e

 
P

l
a

n
u

n
g

s
r

a
u

m
a

n
a

l
y

s
e

 



 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

B-Plan Nr. 250 „Südlich der Friedensstraße“ - Stadt Eschborn 

 

 

 

29. Okt. 2019 9 

 

 KONFLIKTANALYSE 

In der Konfliktanalyse wird artbezogen geprüft, ob für die ausgewählten prüfungsrelevanten Arten die Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG (vgl. Kapitel 2) eintreten. Grundlage hierfür ist die Überlagerung der anlage-, 

bau- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens mit den Vorkommen der hinsichtlich ihrer Empfindlich-

keit beurteilten Arten sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die Darstellung der artspezifischen Grundlagen und die eigentliche Prüfung erfolgt für alle FFH-Anhang IV-Arten 

sowie für solche europäischen Vogelarten mit ungünstig-unzureichendem oder ungünstig-schlechtem Erhal-

tungszustand in Hessen Art für Art im „Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung“ gemäß den Vorgaben 

im Anhang 1 des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT 

2011, jeweils aktualisierte Fassung). 

Für die europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungszustand in Hessen wird 

die vereinfachte tabellarische Prüfung durchgeführt. Als Vorlage wird die im Anhang 2 des „Leitfadens für die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HMUKLV 2015) dargestellte „Mustertabelle zur Darstellung der Be-

troffenheiten allgemein häufiger Vogelarten“ verwendet. Für Vogelarten, die in einem günstigen Erhaltungszu-

stand sind, aber in großer Anzahl von Individuen oder Brutpaaren von den Wirkungen des Vorhabens betroffen 

werden, wird ebenfalls die Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des Musterbogens für die artenschutzrechtli-

che Prüfung durchgeführt. 

 

 MAßNAHMENPLANUNG 

Maßnahmen, die zur Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen geeignet und erforderlich sind, wer-

den artbezogen konzipiert und kurz hinsichtlich Art, Umfang, Zeitpunkt, Dauer sowie der Anforderungen an Lage 

und Standort beschrieben. Hierbei wird berücksichtigt, dass Maßnahmen auch multifunktional mehreren Arten 

zugutekommen können. Dies gilt sowohl für  

• projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie auch für  

• vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die auf den Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten der betroffenen Individuen abzielen (CEF-Maßnahmen), sowie für  

• Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation abzielen. 

Im Falle eines Ausnahmeverfahrens gilt selbiges für  

• Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Populationen (FCS-Maßnah-

men). 

 

 KLÄRUNG DER AUSNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

Falls Verbotstatbestände für eine oder mehrere Arten eintreten, kann nach § 45 Abs. 7 BNatSchG die nach Lan-

desrecht zuständige Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege (in Hessen die Obere Naturschutzbehörde 

beim jeweiligen Regierungspräsidium) von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen. Dies 

ist bei dem hier geschilderten Bauvorhaben jedoch nicht erforderlich. 

 

  



 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

B-Plan Nr. 250 „Südlich der Friedensstraße“ - Stadt Eschborn 

 

 

 

29. Okt. 2019 10 

 

4 PROJEKTBESCHREIBUNG UND PROJEKTBEDINGTE WIRKUNGEN  

 VORHABENSBESCHREIBUNG 

Der Vorhabensträger plant die Errichtung mehrerer Wohngebäude in Form von Mehrfamilienhäusern mit über-

wiegend sozialgefördertem Wohnraum im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens für das Gebiet „Am 

Meusert“ im Westen von Eschborn. 

 

Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich im südwestlichen Randgebiet der Stadt Eschborn, am Ende der Frie-

densstraße. Das Plangebiet wird im Südwesten von der Landstraße L3005 und im Nordosten von bestehender 

Wohnbebauung begrenzt. Südwestlich der Landstraße schließen sich hinter einer dichten Baumreihe, landwirt-

schaftlich genutzte Flächen an.  

Die Fläche des Untersuchungsgebietes hat eine Größe von ca. 1 ha. Bei der Fläche handelt es sich zum größten 

Teil um eine Wiese. Im südwestlichen Bereich befindet sich ein einzelnes Obstgehölz. Angrenzend zum nordöst-

lich gelegenen Wohngebiet ist ein geringer Baumbestand zu vermerken. Ein Lärmschutzzaun grenzt das Gebiet 

nach Südwesten zur Landstraße hin ab. Am südöstlichen Randbereich befinden sich Sträucher und vereinzelt 

Bäume. Im Nordwestlichen Teil des Untersuchungsgebietes liegen eine Brachfläche sowie Gehölzbestände im 

Sukzessionsstadium. 

 

 

Abbildung 3: Luftbild des Untersuchungsgebietes (rot).  
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 WIRKFAKTOREN 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen der euro-

parechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

Durch das Bauvorhaben sind folgende Wirkfaktoren zu erwarten: 

 

Tabelle 1: Übersicht der Wirkfaktoren und Wirkzonen des Vorhabens. 

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Anlagebedingt 

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Baukörper der geplanten Bebauung und 
alle damit verbundenen baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und nachhaltig ein-
zustufen sind: 

Flächenverluste durch Bebauung 
und Erschließungsstraßen 

Vollständiger und dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

geschützter Tierarten, vollständiger und dauerhafter Verlust von Habitaten 

geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Ohne entspre-

chende Vermeidungsmaßnahmen können geschützte Tierarten verletzt oder 

getötet werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 

Baubedingt 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) auftreten und 
in der Regel nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind: 

Flächeninanspruchnahme durch 
Baustelleneinrichtungen und La-
gerplätze  

Temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten geschützter Tierarten, temporärer oder ggf. auch dauerhafter Ver-
lust von Habitaten geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die 
Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Lärm, Erschütterungen, Licht, Sil-
houettenwirkung durch Baube-
trieb 

Temporäre oder ggf. auch dauerhafte Beschädigung von Fortpflanzungs-  
oder Ruhestätten geschützter Tierarten mit der Folge des vollständigen 
Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Eine erhebliche Störung der lokalen Population geschützter Tierarten ist 
möglich (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Betriebsbedingt 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Betrieb im Bereich der Bebauung her-
vorgerufen werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Lärmemissionen Vollständiger Funktionsverlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter Tierarten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Optische Störwirkungen (Licht 
und Bewegungsunruhe, Silhou-
ettenwirkung) 

Vollständiger Funktionsverlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter Tierarten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
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5 BESTANDSERFASSUNG 

 EIGENE ERHEBUNGEN 

5.1.1 VÖGEL 

Zur Erfassung der Vögel wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 5 Tageserhebungen zwischen März und Juni 

2019 (mit Schwerpunkt im Frühjahr) durchgeführt (genaue Terminierung s. Tabelle 2). Die Begehungen erfolgten 

in den Morgenstunden nach Sonnenaufgang zum Zeitpunkt der höchsten Gesangsaktivität der tagaktiven Arten. 

Die Revierkartierung wurde nach SÜDBECK et al. (2005) durchgeführt.  

Zur Ermittlung möglicher Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Baumhöhlen) im Eingriffsbereich, wurde im Frühjahr 

2019 eine Erfassung der Baumhöhlen durchgeführt. In diesem Zeitraum waren die Bäume in unbelaubtem Zu-

stand, wodurch der zu untersuchende Einzelbaum uneingeschränkt einsehbar war. 

Der Schwerpunkt der Erhebungen lag auf den planungsrelevanten Brutvogelarten. Hierbei handelt es sich in der 

Regel um Arten der Roten Liste, des Anhangs I und des Artikel 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie und solche mit 

einem in Hessen ungünstig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand.  

Die Auswertung folgt den methodischen Standards von SÜDBECK et al. (2005). Hierbei erfolgte die Einteilung in 

die Kategorien Brutnachweis (BN), Brutverdacht (BV), Brutzeitfeststellung (BZ), Nahrungsgast (NG) und Durch-

zügler (DZ).  

 

5.1.2 REPTILIEN 

Geeignete Habitatstrukturen für Reptilien (hier besonnte Säume) liegen vereinzelt an den Randbereichen der 

Untersuchungsfläche.  

Diese potenziellen Reptilienhabitate wurden bei optimaler Witterung (15 – 25 °C, kein Niederschlag, sonnig-

leicht bewölkt) in der Zeit von April bis August 2019 mit jeweils zwei Begehungen im Frühjahr und Spätsommer 

auf das Vorkommen von Reptilien untersucht. Die Bereiche wurden in langsamen Tempo abgegangen und für 

Reptilien relevante Strukturen wie Verstecke und Sonnplätze auf Vorkommen kontrolliert.  

 

Die Begehungen wurden an vier Terminen (siehe Tabelle 2Tabelle 1) durchgeführt.  

 

5.1.3  BEGEHUNGSTERMINE 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Erfassungstermine für die einzelnen Artengruppen. 

 

Tabelle 2: Erhebungstermine der verschiedenen Erfassungsdurchgänge der Artengruppen. 

Artengruppe  Datum Witterung 

1. Erfassung Vögel (tags)  13.03.2019 9° C, heiter 

2. Erfassung Vögel (tags) 01.04.2019 18° C, sonnig 

3. Erfassung Vögel (tags) 14.05.2019 8-10° C, bedeckt 

4. Erfassung Vögel (tags) 24.05.2019 16-18° C, sonnig 

5. Erfassung Vögel (tags) 05.06.2019 18-20° C, sonnig 
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Artengruppe  Datum Witterung 

1. Erfassung Reptilien 01.04.2019 18° C, sonnig 

2. Erfassung Reptilien 10.05.2019 19° C, sonnig 

3. Erfassung Reptilien 29.07.2019 22-25° C, heiter 

4. Erfassung Reptilien 05.08.2019 20-26° C, sonnig 

 

 

 BESTANDSBESCHREIBUNG 

5.2.1 VÖGEL 

5.2.1.1 ARTENGEMEINSCHAFT 

Im Untersuchungsgebiet (UG) wurden im Jahr 2019 insgesamt 9 Vogelarten nachgewiesen. Es handelt sich dabei 

hauptsächlich um Nahrungsgäste oder überfliegende Arten aus umliegenden Habitaten. Bei den erfassten Vo-

gelarten wurden überwiegend weit verbreitete, allgemein häufige Arten, die sich in Hessen in einem günstigen 

Erhaltungszustand befinden („grün“ Ampelbewertung) festgestellt. Zu den überfliegenden Arten zählen Hausrot-

schwanz, Ringeltaube, Kohlmeise und Grünfink. Zusätzlich treten mit Rabenkrähe, Stieglitz und Grünspecht drei 

Arten als Nahrungsgäste auf. Zu den Vogelarten mit einem ungünstigen-unzureichenden Erhaltungszustand 

(„gelb“ Ampelbewertung) konnte ausschließlich der Stieglitz als Nahrungsgast festgestellt werden. Innerhalb der 

Untersuchungsfläche wurden mit Mönchsgrasmücke und Amsel zwei Brutvogelarten nachgewiesen die beide 

einen günstigen Erhaltungszustand („grün“) in Hessen aufweisen. 

5.2.2 REPTILIEN 

Obwohl die Säume in den Randbereichen der Untersuchungsfläche als Lebensraum für Reptilien als potenziell 

geeignet erscheinen, wurden keine Reptilien im UG nachgewiesen.  

 

5.2.3 HÖHLENBÄUME 

Innerhalb des Eingriffsbereiches befinden sich an einem Kirschbaum Strukturen mit Bedeutung als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte wie Baumspalten die von höhlenbrütenden Vogelarten potenziell als Niststätte sowie von 

Fledermausarten als Sommerquartier genutzt werden können. Aufgrund der negativen Besatzkontrolle der 

Baumhöhle und der fehlenden Hinweise auf eine vergangene Nutzung ist von keinem Fledermausquartier oder 

einer regelmäßig genutzten Fortpflanzungsstätte auszugehen. Eine Nutzung als Winterquartier durch Fleder-

mäuse ist aufgrund der Ausstattung ebenfalls unwahrscheinlich.  

 

 ÜBERSICHT DER PRÜFUNGSRELEVANTEN ARTEN UND RELEVANZPRÜFUNG 

Als Ergebnis der Auswertung der Kartierungen gibt Tabelle 3 einen vollständigen Überblick der geschützten Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der wildlebenden europäischen Vogelarten mit nachgewiesenen oder als 

sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsgebiet des Artenschutzrechtlichen Fachbei-

trags. 

An das in Tabelle 3 aufgeführte Artenspektrum werden folgende drei Ausscheidungskriterien angelegt: 
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• kein natürliches Verbreitungsgebiet im Bereich um das geplante Vorhaben, 

• kein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens und 

• keine Empfindlichkeit gegenüber den vorhabensspezifischen Wirkfaktoren. 

Das Ergebnis der Relevanzprüfung ist in Tabelle 3 in den Spalten „Kriterium“ und „Relevanz“ dargestellt.  

Nach den drei vorstehenden Kriterien können fast alle im Untersuchungsgebiet festgestellten Vogelarten von 

der Art-für-Art-Prüfung ausgeschieden werden, da sie das Untersuchungsgebiet zur Nahrungssuche lediglich 

durchstreifen und es für sie kein überlebensrelevantes, räumlich begrenztes Nahrungshabitat darstellt. Es ver-

bleiben die in Tabelle 3 als prüfungsrelevant aufgeführten Arten im Wirkraum des Vorhabens. 

 

Tabelle 3:  Übersicht der FFH-Anhang IV-Arten und der europäischen Vogelarten und Relevanzprüfung im Untersuchungsraum. 

Legende 

Erhaltungszustand Hessen: (Zitate siehe Anhang 1) 
Status: Status des Vorkommens im Planungsraum. 

Bei Vögeln: B = Brut, BV = Brutverdacht, BZ = Brutzeitbeobachtung, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler, Ü=Überflieger, 
BVUmg = Brutverdacht außerhalb des UG in der Umgebung; 
bei übrigen Arten: NV = nachgewiesenes Vorkommen, AV = sehr wahrscheinlich anzunehmendes Vorkommen;  

Kriterium: knV = kein natürliches Verbreitungsgebiet, 
kEm = keine Empfindlichkeit, 
kWi = kein Vorkommen im Wirkraum (Mehrfachnennungen der Ausschlusskriterien sind möglich.) 

Relevanz: ja = Art wird geprüft, nein = Prüfung ist nicht erforderlich 
Prüfung: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 1), 

Tab = Prüfung erfolgt in Tabelle häufiger Vogelarten (siehe Anhang 2) 
 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Erhaltungszustand 

Hessen 

Status Kriterium Relevanz Prü-
fung 

Vögel       

Amsel Turdus merula günstig BV kEm, kWi ja Tab 

Grünfink Carduelis chloris günstig Ü kEm, kWi nein - 

Grünspecht Picus viridis günstig NG kEm, kWi nein - 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros günstig Ü kEm, kWi nein - 

Kohlmeise Parus major günstig Ü kEm, kWi nein - 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla günstig BV kEm, kWi ja Tab 

Rabenkrähe Corvus corone günstig NG kEm, kWi nein - 

Ringeltaube Columba palumbus günstig Ü kEm, kWi nein - 

Stieglitz Carduelis carduelis ungünstig NG kEm, kWi nein - 
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6 KONFLIKTANALYSE 

 DURCHFÜHRUNG DER ART-FÜR-ART-PRÜFUNG 

Zur Durchführung der Art-für-Art-Prüfung werden die Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 4) mit den Vorkom-

men prüfungsrelevanter Arten (vgl. Kapitel 5) überlagert. Es wird daraufhin geprüft, ob Verbotstatbestände ein-

treten, ob dies durch Maßnahmen vermieden bzw. minimiert werden kann, und welche vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen zu ergreifen sind. 

Für alle in Tabelle 3 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten in einem ungüns-

tig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand in Hessen wird der detaillierte „Musterbogen 

für die artenschutzrechtliche Prüfung“ angewendet (vgl. Anhang 1 HMUKLV 2015).  

Für alle übrigen Vogelarten, die sich in einem günstigen Erhaltungszustand in Hessen befinden, wird die verein-

fachte tabellarische Prüfung in der „Mustertabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelar-

ten“ durchgeführt (vgl. Anhang 1). 

 

 ERGEBNIS DER KONFLIKANALYSE  

6.2.1 PFLANZENARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE 

In Hessen gibt es drei Pflanzenarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet sind. Es handelt sich um 

den Frauenschuh (Cypripedium calceolus), die Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides) und den Prächtigen Dünn-

farn (Trichomanes speciosum). Ein Vorkommen aller drei Arten ist aufgrund der Standortbedingungen im Unter-

suchungsgebiet und der durchgeführten Erhebungen auszuschließen. 

 

6.2.2 TIERARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE UND EUROPÄISCHE VOGELAR-

TEN 

In Tabelle 4 wird das Resultat der artenweisen Prüfung der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für 

alle prüfungsrelevanten Tierarten zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es kenntlich zu machen, welche Maß-

nahmen artenschutzrechtlich erforderlich sind, um das Eintreten eines Verbotstatbestandes zu verhindern, oder 

um beim Eintreten eines Verbotstatbestandes die Ausnahmevoraussetzung zu erfüllen.  

 

Tabelle 4: Resultat der artweisen Prüfung der Verbote des § 44 BNatSchG.  

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: Ergebnis der Prüfung der Verbote Nr. 1 bis Nr. 3 des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:   
- = keine Verbotsauslösung, + = Verbotsauslösung/Ausnahmeverfahren erforderlich (orange hinterlegt). 

Vermeidung:  - = Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich,  
B = Vermeidungsmaßnahmen umfassen eine Bauzeitenregelung (zumeist die winterliche Baufeldfreimachung),  
+ = weitere Vermeidungsmaßnahmen sind erforderlich,  
++ = lokalpopulationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der erheblichen Störung sind erforderlich. 

CEF: +/- = vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (blau hinterlegt) sind bzw. sind nicht erforderlich. 
FCS: +/- = im Rahmen des Ausnahmeverfahrens sind populationsstützende Maßnahmen erforderlich (blau hinterlegt) bzw. 

sind nicht erforderlich. 
 

Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Vögel       

Amsel - - - B - - 

Mönchsgrasmücke - - - B - - 
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Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate der artenschutzrechtlichen Prüfung benannt. 

a) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  

Durch eine zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten kann eine Verletzung oder Tötung europarechtlich ge-

schützter Tierarten und ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) vermieden werden.  

 

b) Störung  

Bei den nachgewiesenen Vogelarten ist von keiner erheblichen Störung auszugehen, da sie in bzw. in der Nähe 

menschlicher Siedlungen brüten und nach Abschluss der Bauarbeiten die beeinträchtigten Reviere in den Gehöl-

zen am Rand des Eingriffsbereiches wiederbesiedeln können. Die genannten Arten finden darüber hinaus auch 

nach Durchführung der Rodungen ausreichend mögliche Brutplätze im Umfeld der Liegenschaft, so dass mit kei-

ner Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population zu rechnen ist. Auch ist betriebs- und anla-

gebedingt nicht mit einer Störung zu rechnen. 

 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Durch die Rodung der Gehölze gehen keine regelmäßig genutzten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten europa-

rechtlich geschützter Tierarten verloren. Brutplätze für Vogelarten die ihr Nest jedes Jahr neu anlegen sind im 

umliegenden Gebiet ausreichend vorzufinden. Die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang bleibt daher auch nach Durchführung des Vorhabens weiterhin gewahrt. 

 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, stehen einer Zulas-

sung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Die Durchführung eines Ausnahmeverfah-

rens inklusive der Klärung der dafür nötigen Voraussetzungen kann entfallen. 

 

7 MAßNAHMENPLANUNG 

 VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 

In Tabelle 4 wurde für zwei Vogelarten die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen aufgezeigt, welche 

nachfolgend konkretisiert werden. Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefähr-

dungen von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die 

Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter deren Berücksichtigung: 

Vermeidungsmaßnahme 1: Rodungszeitraum 

Durch die Rodung von Gehölzen im Zeitraum gemäß §39 (5) BNatSchG vom 1.10. bis 28.02. können Tötungen 

und Verletzungen an Jungvögeln und Eiern vermieden werden. Adulte Vögel können dem Eingriff zu jeder Zeit 

rechtzeitig ausweichen. 
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8 FAZIT  

In einem Bebauungsplanverfahrens plant die Gemeinnütziges Wohnunternehmen Eschborn GmbH den Neubau 

mehrerer Wohngebäude in Form von Mehrfamilienhäusern im Gebiet „Am Meusert“ zwischen der L3005, der 

Friedensstraße und der Sulzbacher Straße im Westen von Eschborn.  

Es erfolgten tierökologische Erhebungen der Artengruppen Vögel und Reptilien sowie eine Erfassung von Höh-

lenbäumen, um etwaige artenschutzrechtliche Konflikte ermitteln zu können und Vermeidungsmaßnahmen zu 

planen. 

Aktuell wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 9 Vogelarten beobachtet. Bei den erfassten Vogelarten han-

delt es sich überwiegend um weit verbreitete, allgemein häufige Arten, die sich in Hessen in einem günstigen 

Erhaltungszustand befinden („grün“ Ampelbewertung) und vielfach in Siedlungsstrukturen (Gärten, Parks o.ä.) 

angetroffen werden. Lediglich zwei Arten sind als planungsrelevant aufzuführen. Hierzu zählen Amsel und 

Mönchsgrasmücke, die ein Revier im UG aufweisen. Die einzige Vogelart im Untersuchungsgebiet die einen un-

günstigen-unzureichenden Erhaltungszustand („gelb“) aufweist und im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgast 

nachgewiesen werden konnte ist der Stieglitz.  

Innerhalb des Eingriffsbereiches befinden sich an einem Kirschbaum Strukturen mit Bedeutung als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte wie Rindenspalten die von höhlenbrütenden Vogelarten potenziell als Niststätte sowie 

von Fledermausarten als Sommerquartier genutzt werden können. Aufgrund der negativen Besatzkontrolle der 

Baumhöhle und der fehlenden Hinweise auf eine vergangene Nutzung ist von keinem Fledermausquartier oder 

einer regelmäßig genutzten Fortpflanzungsstätte auszugehen. Eine Nutzung als Winterquartier durch Fleder-

mäuse ist aufgrund der Ausstattung ebenfalls unwahrscheinlich.  

Obwohl die Säume im Randbereich der Untersuchungsfläche als Lebensraum für Reptilien als potenziell geeignet 

erscheinen, wurde kein Vorkommen der europarechtlich geschützten Zauneidechse im UG nachgewiesen.  

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung werden durchgeführt, um eine Schädigung oder erhebliche Störung von 

gesetzlich geschützten Tierarten zu vermeiden. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter deren Berücksichtigung. Erfolgt eine entsprechende Umsetzung, so ist eine Aus-

nahmegenehmigung nach § 45 BNatschG oder eine Befreiung nach § 67 BNatschG nicht erforderlich. Damit die 

Schädigungs- und Störungstatbestände nicht eintreten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:  

 

Vermeidungsmaßnahme 1: Rodungszeitraum  

Durch die Gehölzrodung im Zeitraum gemäß §39 (5) BNatSchG vom 1.10. bis 28.02. können Tötungen und Ver-

letzungen an Jungvögeln und Eiern vermieden werden. Adulte Tiere können dem Eingriff zu jeder Zeit rechtzeitig 

ausweichen. 

 

Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der 

benannten Maßnahmen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegenste-

hen. 
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10 FOTODOKUMENTATION 

 

Foto 1: Blick auf das Untersuchungsgebiet in Richtung Norden. 

 

 

Foto 2: Blick auf die Lärmschutzwand sowie den Kirschbaum mit Rindenabspaltungen. 
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Foto 3: Rindenabspaltungen am Kirschbaum. 

 

 

Foto 4: Angrenzende Siedlungsstruktur. 
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Foto 5: Blick auf das Untersuchungsgebiet in Richtung Südosten. 

 

 

Foto 6: Blick auf die Sukzessionsfläche im Norden des Untersuchungsgebietes. 
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11 ANHANG 1: VEREINFACHTE TABELLARISCHE PRÜFUNG EUROPÄISCHER VOGELARTEN MIT EINEM GÜNSTIGEN ODER NICHT BEWERTETEN 

ERHALTUNGSZUSTAND IN HESSEN 

 

Deutscher Name 
Wissenschaftli-

cherName 

Vorkommen 

 

n = nach-

gewiesen 

p = poten-

ziell 

Schutzstatus 

n. § 7 

BNatSchG 

b = besonders 

geschützt 

s = streng ge-

schützt 

Status 

 

I = regelmäßiger 

Brutvogel 

III = Neozoe / Ge-

fangenschafts-

flüchtling 

Brutpaarbestand 

in Hessen (nach 

HGON 2010) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 1 

BNatSchG 

1) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 2 

BNatSchG 

2) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 3 

BNatSchG 

3) 

Erläuterung zur  

Betroffenheit 

Hinweise auf lan-

despflegerische 

Vermeidungs-/ 

Kompensations-

Maßnahmen im 

Rahmen der Ein-

griffsregelung 

Amsel Turdus merula n b I 469.000-545.000 - - - Beseitigung von Fort-

pflanzungsstätten 

4) 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla n b I 326.000-384.000 - - - Beseitigung von Fort-

pflanzungsstätten 

4) 

1) Verbotstatbestand nicht von Relevanz, da durch die Bauzeitenregelung (Rodung und Abriss im Zeitraum vom 1.10. – 28.02.) eine Vermeidung gegeben ist (Vermeidungsmaßnahme 

Zeitraum der Baufeldfreimachung). 

2) Eine erhebliche Störung bezogen auf die Lokalpopulation tritt nicht ein. 

3) Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten ein. 

4) Ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang bleibt erfüllt. Grundsätzlich sind alle oben genannten Arten in der Lage, kurzfristig in umlie-

gende Biotopstrukturen auszuweichen. 
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12 ANHANG 2: GEFÄHRDUNGSGRAD, 

SCHUTZSTATUS UND ANGABEN ZUM 

VORKOMMEN DER IM UNTERSU-

CHUNGSGEBIET NACHGEWIESENEN 

TIERARTEN  

 
Erläuterungen zu den nachfolgenden Tabellen: 

 
Gefährdung und Verantwortung 

RL D Rote Liste Deutschland  
RL HE Rote Liste Hessen 
 
Gefährdungseinstufung: 
V = Vorwarnliste 
 
Verantwortlichkeit (außer Vögel): 
!! = Deutschland in besonders hohem Maße für den Er-

halt verantwortlich 
! = Deutschland in hohem Maße für den Erhalt verant-

wortlich 
(!) = Deutschland in besonderem Maße für hochgradig 

isolierte Vorposten verantwortlich 
 
Verantwortung Vögel (RL He) 
!!!    =  Extrem hohe Verantwortung (Global gefährdete Arten o-

der Arten, deren Weltbestand >50 % in Europa kon-
zentriert ist) 

!! = Sehr hohe Verantwortung (Arten, deren globale Popula-
tion konzentriert in Europa vorkommt) 

! = Hohe Verantwortung (in Hessen brüten mehr als 10 % 
des deutschen Bestands) 

 
Sonstige Angaben: 
II = nicht regelmäßig in Deutschland brütende Vogelar-

ten (Vermehrungsgäste)  

III = Neozoen, die vom Menschen angesiedelt wurden o-
der aus Gefangenschaftshaltung entkommen sind 
und im Berichtszeitraum im Freiland brüteten 

 
Aktueller Erhaltungszustand in Hessen/Deutschland: 

 günstig 

 ungünstig-unzureichend 

 ungünstig-schlecht 

 unbekannt 

 
 

Schutzstatus 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

§ = besonders geschützt  
§§ = streng geschützt  

EU - Fauna-Flora-Habitat - Richtlinie (FFH-RL) 

II  = Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Inte-
resse, für deren Erhaltung laut FFH-Richtlinie, Anhang II, 
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 
Der Schutz bezieht sich auf die Wahrung oder die Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

IV  = Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von ge-
meinschaftlichem Interesse laut FFH-Richtlinie, Anhang 
IV.  
Der Schutz bezieht sich bezüglich der Tierarten auf alle 
absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus 
der Natur entnommenen Exemplaren dieser Arten; jede 
absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterung- und 
Wanderzeiten; jede absichtliche Zerstörung oder Ent-
nahme von Eiern aus der Natur; jede Beschädigung oder 
Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. Die 
FFH-Richtlinie verbietet den Besitz, den Transport, den 
Handel oder Austausch und das Angebot zum Verkauf o-
der den Austausch von aus der Natur entnommenen 
Exemplaren von Tierarten des Anhangs IV. 

*  = prioritäre Art, für deren Erhaltung der Gemeinschaft auf-
grund ihrer natürlichen Ausdehnung zu dem in Artikel 2 
genannten Gebiet besondere Verantwortung zukommt. 

 

EU - Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) 

Nach Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie ist es verboten wildle-
bende Vogelarten, die im Gebiet der EU heimisch sind absichtlich 
zu Töten oder zu Fangen (ungeachtet der angewandten Metho-
den); ihre Nester und Eier absichtlich zu zerstören oder zu be-
schädigen und ihre Nester zu entfernen; ihre Eier in der Natur zu 
sammeln oder zu besitzen (auch im leeren Zustand); sie insbeson-
dere während der Brut- und Aufzuchtszeit zu stören; Vögel der 
Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen, zu halten. 

I    = Anhang I der Vogelschutzrichtlinie beinhaltet nach Ar-
tikel 4, Abs. 1, Arten, für die besondere Schutzmaß-
nahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden 
sind, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem 
Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Die Mitgliedstaa-
ten erklären insbesondere die für die Erhaltung dieser 
Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete 
zu Schutzgebieten. 

4(2)  = Nach Artikel 4, Abs. 2, der Vogelschutzrichtlinie treffen 
die Mitgliedsstaaten entsprechende Maßnahmen für 
die nicht in Anhang I aufgeführten, regelmäßig auftre-
tenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, 
Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie der Rast-
plätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck 
messen die Mitgliedsstaaten dem Schutz der Feucht-
gebiete und ganz besonders der international bedeut-
samen Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei. 

EU - Artenschutzverordnung (EG 338/97) 

A   = Arten, die im Anhang A der Verordnung aufgeführt 
sind, gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG als 
„streng geschützt“.  

B   = Arten, die im Anhang B der Verordnung aufgeführt 
sind, gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG als „be-
sonders geschützt“.  

Bundesnaturschutzgesetz (§ 7) 
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b  = besonders geschützt 

Besonders geschützt sind nach BNatSchG alle Arten, die 
laut BArtSchV als besonders geschützt gelten, alle euro-
päischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sowie Arten, die im Anhang B der EG-Richtlinie 
338/97 aufgeführt sind.  
Es ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verboten wild le-
benden Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. 
Es ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

s  = streng geschützt  

Streng geschützt sind nach BNatSchG alle Arten, die laut 
BArtSchV als streng geschützt gelten oder im Anhang IV 
der FFH-Richtlinie bzw. Anhang A der EG-Richtlinie 
338/97 aufgeführt sind.  
Zusätzlich zu den o.g. Verboten für die besonders ge-
schützten Arten ist es nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Ar-
ten und der europäischen Vogelarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert. 

 
 

Vorkommen und Status im Untersuchungsgebiet 
 
NG Nahrungsgast 
B Brutvogel  
BV Brutverdacht 
BVUmg Brutverdacht in der Umgebung des UGs 
BZ Brutzeitfeststellung 
R Revier 
DZ Durchzügler, Rastvogel 

Ü Überflug 
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Vögel  EHZ  Rote Listen Schutz 
Status 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name HE BRD HE EU (27) 
BArt-
SchV 

VSch-
RL 

EG 
338/97 

§  
7 

           

Tauben Columbiformes          

Ringeltaube Columba palumbus (LINNÉ, 1758)        b Ü 

Spechte Piciformes     

Grünspecht Picus viridis (LINNÈ, 1758) !!,!    §§   s NG 

           

Sperlingsvögel Passeriformes          

Rabenkrähe Corvus corone LINNÉ        b NG 

Kohlmeise Parus major (LINNÉ, 1758)        b Ü 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (LINNÉ, 1758)        b BV 

Amsel Turdus merula (LINNÉ)        b BV 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros (GMELIN)        b Ü 

Grünfink Carduelis chloris (LINNÉ, 1758)        b Ü 

Stieglitz Carduelis carduelis (LINNÈ, 1758)   V     b NG 

 
 



 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

B-Plan Nr. 250 „Südlich der Friedensstraße“ - Stadt Eschborn 

 

 

 

29. Okt. 2019 27 

 

13 ANHANG 3: BIOLOGIE DER NACHGE-

WIESENEN TIERARTEN 

 
Legende: 
 

 

Säuger 
Paar = Paarungszeit 

Wg = Wurfgröße 

Wz = Wurfzahl 

Tg = Tage 

Wo = Wochen 

Mo = Monate 

 

Säuger, Vögel, Reptilien 
Ernährung 
SÄ = Säuger 

VÖ = Vögel 

RE = Reptilien 

AM = Amphibien 

FI = Fische 

IN = Insekten 

 

WL = sonstige Wirbellose 

AA = Aas 

PF = Pflanzen 

TK = Triebe, Knospen, Samen 

BF = Beeren, Früchte 

 

Vögel 
Status und Zug 
BV = Brutvogel 

NG = Nahrungsgast 

DZ = Durchzügler 

WG = Wintergast 

JV = Jahresvogel 

TZ = Teilzieher 

ZV = Zugvogel 

 

 

Nest 
OB = Offenbrüter 

HH = Halbhöhle 

KH = Kleinhöhle 

GH = Großhöhle 

EH = Erdhöhle 

HO = Horst 

BN = Bodennest 

SN = Schwimmnest 

ON = ohne (eigenes) Nest 

BS = Brutschmarotzer 

 

 

Raum 
Aktionsraum während der Brutzeit (weitgehend n. FLADE 1994) 

kr = kleiner Aktionsraum bis 10 ha 

mr = mittlerer Aktionsraum >10-50 ha 

gr = großer Aktionsraum >50 ha 

 

Fluchtdistanz 
Angaben nach FLADE (1994) 

 

Leitart 
Leitarten sind Arten, die in einem oder wenigen Landschaftstypen 

signifikant höhere Stetigkeiten und in der Regel auch wesentlich hö-

here Siedlungsdichten erreichen als in allen anderen Landschaftsty-

pen. Leitarten finden in den von ihnen präferierten Landschaftsty-

pen die von ihnen benötigten Habitatstrukturen und Requisiten we-

sentlich häufiger und vor allem regelmäßiger vor als in allen anderen 

Landschaftstypen (FLADE 1994: 45) 

 

D = Landwirtschaftliche Flächen 

D5 = Halboffene Feldfluren 

D9 = Obstbaumbestand 

 

E = Wälder 

E1 = Laubwälder 

E15 = Hartholzauen 

E17 = Tiefland-Buchenwälder 

E2 = Nadelwälder 

E26 = Baumgrenze 

 

F = Siedlungen 

F2 = Parks 

F5 = Gartenstädte 

F8 = Neubau-Wohnblockzonen 

 

G = Trockenbiotope / Sonderstandorte 

G5 = Kiesgruben 

G7 = Steinbrüche 

Vögel, Insekten 
Schicht (bevorzugter Ort des Nestbaus bei Vögeln 
bzw. des Aufenthalts bei Insekten) 
bo = am Boden 

ks = Kraut- und Staudenschicht (5-150 cm von der Boden-

oberfläche); 

ss = Strauchschicht (1,5-5 m über der Bodenoberfläche); 

bs = Baumschicht (über 5 m über der Bodenoberfläche) 

fe = Felsen 

ge = Gebäude 

 

Bei Arten mit breiter ökologischer Valenz sind die Hauptvorkommen 

unterstrichen. 

 

Sonstiges 
* = Angaben nach NN 

1-0 = die Zahlen geben bei Zeitangaben die Monate an, 

0 = Oktober 
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Vögel  Ernährung Ökologie 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name SÄ VÖ RE AM FI IN WL AA PF TK BF Nest Schicht Raum Fluchtdistanz Leitart Zug 

                   

Taubenvögel Columbiformes                  
Ringeltaube Columba palumbus (LINNÉ, 1758)          X X OB ss mr   JV 

                   

Spechte Piciformes                  
Grünspecht Picus viridis (LINNÉ, 1758)           X           GH ss mr 30-60 m E15& 17,F2 JV 

                   

Sperlingsvögel Passeriformes                  
Amsel Turdus merula (LINNÉ, 1758)      X X    X OB ss kr   JV 

Grünfink Carduelis chloris (LINNÉ, 1758)      X X   X X OB ss kr   JV 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros (GMELIN)      X X    X HH ge, ss kr <10-15 m E26, F5&8, 
G5&7 

ZV 

Kohlmeise Parus major (LINNÉ, 1758)      X X   X X KH ss kr   JV 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (LINNÉ, 1758)      X X    X OB ss kr   ZV 

Rabenkrähe Corvus corone (LINNÉ) X X X X  X X X X   OB bs mr 10->50 m  JV 

Stieglitz Carduelis carduelis (LINNÉ, 1758)           X X     X   OB ss kr <10-20 m D9&5 JV 


